
TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

1. In den Allgemeinen Wohngebieten sind Schank- und Speisewirtschaften sowie
Tankstellen nicht zulässig.
 

2. Im Mischgebiet sind Tankstellen und Vergnügungsstätten nicht zulässig.
 

3. Das Sonstige Sondergebiet dient vorwiegend der Unterbringung eines Nahversor-
gungszentrums.
 Zulässig sind höchstens 3.000 m² Verkaufsflächen für folgende Betriebe:
 - Einzelhandelsbetriebe mit Waren verschiedener Art - Hauptrichtung Nahrungs-

mittel, Getränke und Tabakwaren - mit einer Verkaufsfläche von bis zu 2.500 m²,
 - sonstige Einzelhandelsbetriebe mit Waren verschiedener Art mit einer

Verkaufsfläche von insgesamt bis zu 500 m².
 Weiterhin sind Büro- und Verwaltungsnutzungen, Schank- und Speisewirtschaften
sowie Räume für freie Berufe zulässig.
 

4. Im Sonstigen Sondergebiet dürfen bauliche Anlagen die festgesetzten Trauf- und
Firsthöhen sowie Gebäudeoberkanten über NHN nicht überschreiten. Dies gilt nicht
für technische Aufbauten wie Schornsteine und Lüftungsanlagen.
 

5. Bei der Ermittlung der zulässigen Grundfläche darf durch die Grundflächen von
Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten und Nebenanlagen im Sinne des § 14
der Baunutzungsverordnung die festgesetzte Grundflächenzahl im Mischgebiet bis
zu einer Grundflächenzahl von 0,6 überschritten werden.
 

6. Im Sonstigen Sondergebiet sind auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen
Stellplätze und Garagen unzulässig. Dies gilt nicht für Tiefgaragen.

7. Ebenerdige Stellplätze sind durch Flächen, die zu bepflanzen sind, zu gliedern. Je
vier Stellplätze ist ein Baum zu pflanzen.
 

8. Innerhalb der Fläche zum Anpflanzen A sind pro 100 m² Pflanzfläche mindestens
4 Bäume sowie 50 Sträucher zu pflanzen. Die Bepflanzungen sind zu erhalten.
 

9. Die Fläche zum Anpflanzen B ist gärtnerisch anzulegen und zu unterhalten. Die
Bepflanzungen sind zu erhalten. Das gilt auch, wenn unter diesen unterirdische Ga-
ragen (Tiefgaragen) hergestellt werden. Die Erdschicht über der Tiefgarage muss
mindestens 0,6 m betragen. Die Verpflichtung zum Anpflanzen gilt nicht für Wege,
Feuerwehrzufahrten und Terrassen. Werbeanlagen und Stellplätze sind unzulässig.
 

10. In den Allgemeinen Wohngebieten ist eine Befestigung von Wegen und Zufahrten
nur in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau herzustellen. Auch Wasser- und Luft-
durchlässigkeit wesentlich mindernde Befestigungen wie Betonunterbau, Fugen-
verguss, Asphaltierungen und Betonierungen sind unzulässig.
 

11. Werbeanlagen mit wechselndem, bewegtem oder laufendem Licht sind unzulässig.
 

12. Die Einteilung der Straßenverkehrsflächen ist nicht Gegenstand der Festsetzungen
dieses Bebauungsplanes.
 

13. Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans treten alle bisherigen Festsetzungen
und baurechtlichen Vorschriften, die verbindliche Regelungen der in § 9 Abs. 1 des
Baugesetzbuchs bezeichneten Art enthalten, außer Kraft.

Hinweis:
Bei Anwendung der textlichen Festsetzungen Nr. 7 und 8 wird die Verwendung von Ar-
ten der beigefügten Pflanzliste vom 14.07.2003 empfohlen.

Hiermit wird beglaubigt, dass der Inhalt
dieser Abzeichnung mit dem Inhalt der Urschrift
des Bebauungsplans
vom 12.03.2004 übereinstimmt.
Berlin, den 03.05.2005

Bezirksamt Neukölln von Berlin
Amt für Planen, Bauordnung und Vermessung
Fachbereich Vermessung

gez. Schwirtz

(Schwirtz)
Fachbereichsleiter

Zu diesem Bebauungsplan gehören die redaktionellen 
Änderungen Nr. 1 - 4 vom 10.03.2005
(in diese Abzeichnung eingearbeitet)

Aufgestellt: Berlin, den 12.03.2004

Bezirksamt Neukölln von Berlin
Amt für Planen, Bauordnung und Vermessung

Fachbereich Vermessung Fachbereich Stadtplanung
gez. Schwirtz gez. Stefanie Vogelsang gez. Borowski

Leiter des Fachbereichs Vermessung Bezirksstadträtin Leiter des Fachbereichs Stadtplanung

Der Bebauungsplan wurde
 in der Zeit vom 19.04.2004 bis einschließlich 19.05.2004 öffentlich ausgelegt.

Die Bezirksverordnetenversammlung hat den Bebauungsplan
am 29.09.2004 beschlossen.

Berlin, den 22.10.2004

Bezirksamt Neukölln von Berlin
Amt für Planen, Bauordnung und Vermessung

Fachbereich Stadtplanung
gez. Borowski

Leiter des Fachbereichs Stadtplanung

Der Bebauungsplan ist auf Grund des §10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in Verbindung mit § 6 Abs. 5 und  § 11 Abs. 1
des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuches durch Verordnung vom heutigen Tage festgesetzt worden.

Berlin, den 13.04.2005

Bezirksamt Neukölln von Berlin

gez. Buschkowsky gez. Vogelsang
Bezirksbürgermeister Bezirksstadtrat

Die Verordnung ist am 22. April 2005 im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin auf S. 227 verkündet worden.
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Zugrunde gelegt sind die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 22. April 1993 und die Planzeichenverordnung 1990 vom 18. Dezember 1990

für die Grundstücke
Marienfelder Chaussee 135/149, 

Wingerter Straße 2/10 und
Ostheimer Straße 3

im Bezirk Neukölln, Ortsteil Buckow.
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